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SGB II Sozialgesetzbuch Zweites Buch
SH-LT-Drs. Drucksache des Landtags von Schleswig-Holstein
sm Seemeilen
SNMG Standing NATO Maritime Groups
SOG-HH Hamburgisches Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
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SOG-MV Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Mecklenburg-Vor-
pommern

SOLAS Internationales Übereinkommen zum Schutz des menschlichen Lebens auf
See

SRÜ Seerechtsübereinkommen
StGB Strafgesetzbuch
SUA Übereinkommen zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die

Sicherheit der Seeschifffahrt
SZ Süddeutsche Zeitung
UBWV Unterrichtsblätter für die Bundeswehrverwaltung
UNIFIL United Nations Interim Force in Lebanon
UZwG Gesetz über den unmittelbaren Zwang
UZwGBw Gesetz über die Ausübung unmittelbaren Zwangs durch Soldaten der Bun-

deswehr
Var. Variante
VerkBl. Verkehrsblatt
Verw Die Verwaltung
VerwArch Verwaltungsarchiv
vgl. vergleiche
VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz
WaStrG Bundeswasserstraßengesetz
WEU Westeuropäische Union
WHG Wasserhaushaltsgesetz
WRV Weimarer Reichsverfassung von 1919
WSP Wasserschutzpolizei
WSV Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
ZfZ Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern
ZG Zeitschrift für Gesetzgebung
ZollVG Zollverwaltungsgesetz
ZRP Zeitschrift für Rechtspolitik
ZustBV-See Zuständigkeitsbezeichnungs-Verordnung See
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1. Teil

Einführung

A. Problemstellung

„Navigare necesse est” – die Quintessenz dieses Satzes, mit dem der römische
Feldherr Pompeius im Jahr 56 v. Chr. seine sich vor stürmischer See fürchtende
Schiffsbesatzung zum Auslaufen ermuntert haben soll,1 gilt nach wie vor. Denn
Zweck der gefährlichen Überfahrt war, Rom mit dringend benötigtem Getreide zu
versorgen. Es ging also, allgemeiner gesprochen, um die Beschaffung von Lebens-
grundlagen und die Befriedigung von Bedürfnissen der Zivilisation. Der überlieferte
Zusatz „vivere non est necesse“ – gemeint war die in Kauf zu nehmende Lebensgefahr
der Seeleute – müsste daher eher ins Positive gewandt heißen: „Navigare necesse est,
quia vivere necesse est“.

In diesem Sinne hat die Seeschifffahrt zwei Jahrtausende später nichts ihrer Be-
deutung eingebüßt. Über 90 Prozent des Welthandels werden auf dem Seeweg ab-
gewickelt. Diese Hegemonie hat ihren Grund: Der Seetransport ist nicht nur der
verbrauchsärmste und damit umweltfreundlichste Verkehrsträger, sondern auch der
mit Abstand kostengünstigste. Die Seewege sind insoweit der Nerv der Globalisie-
rung. Angesichts vernetzter Produktionsabläufe und knapper Zeitkalkulationen (just-
in-time-Konzepte) haben lokale Störungen des Seetransports, wie etwa die Blockade
eines wichtigen Hafens oder einer Meerenge, schnell globale Auswirkungen.
Deutschland ist als rohstoffarmes und exportorientiertes Land in besonderer Weise
auf die Funktionsfähigkeit dieses Verkehrsträgers angewiesen. Zudem verfügt es über
die drittgrößte Handelsflotte und die größte Containerflotte der Welt.2 Ein effektiver
Schutz der Seewege liegt daher im nationalen Interesse.3

Die See ist aber nicht nur Schifffahrtsstraße, sondern auch selbst Lebensmittel-
und Rohstofflieferant. Von Bedeutung sind in diesem Zusammenhang der Fischfang,
der Meeresbergbau und die Förderung fossiler Energieträger. Zunehmende Bedeu-
tung gewinnt außerdem die Nutzung der See zur Energiegewinnung, insbesondere in

1 Plutarch, Pompeius 50, zitiert nach Ax, Plutarch, Römische Heldenleben, 5. Aufl. 1953,
S. 177.

2 Vgl. Brinkmann/Peters, Herausforderung: Maritime Sicherheit, S+F 2008, 19 (20).
3 Zur maritimen Abhängigkeit Deutschlands Jenisch, Die Seeinteressen der Bundesrepu-

blik Deutschland, in: Hess/Schulze-Wegener/Walle, Faszination See: 50 Jahre Marine der
Bundesrepublik Deutschland, 2005, S. 81 ff.



Form von Offshore-Windparks, sowie des Meeresbodens für die Weiterleitung von
Energie, Daten und Rohstoffen durch Kabel und Pipelines. Diese vielfältige Be-
deutung und Nutzung der Meere als Transportwege sowie als Rohstoff- und Nah-
rungsmittellieferanten veranlasst Fachleute gar zu der These, das 21. Jahrhundert sei
ein „maritimes Jahrhundert“.4

I. Gefahren auf See

Mit diesen Nutzungen sind vielfältige Gefahren auf See und von See her ver-
bunden. Es handelt sich dabei zum einen um der Schifffahrt immanente, betriebliche
Risiken, die Gefahren für Leib und Leben von Besatzungen, für geladene Sachwerte
und nicht zuletzt für die Unversehrtheit der Küste und der Meeresumwelt darstellen.
Hauptursachen für Schiffsunfälle sind technische Defekte, menschliches Unver-
mögen oder Versagen, Brände, extreme Wetterlagen, Grundberührungen oder Kol-
lisionen mit anderen Schiffen. Je nach Art des Schiffs und Unfalls können sie er-
hebliche Personen-, Sach- und Umweltschäden teilweise katastrophalen Ausmaßes
nach sich ziehen. Man denke nur an Unglückevon Passagier- und Fährschiffen, die bis
zu 5.000 Menschen an Bord haben können, oder an Havarien von Öltankern. Die
deutschen Küstengewässer von Nord- und Ostsee sind als stark befahrene Schiff-
fahrtsrouten mit rund 400.000 jährlichen Schiffsbewegungen5 schon statistisch einem
gesteigerten Unfallrisiko ausgesetzt und stellen zugleich ökologisch sensible Gebiete
dar.6 Die betriebsimmanenten Gefahrenquellen sind aber nur ein Teil der Gefah-
renlage auf See.

Ein weiterer Aspekt sind die nichtbetrieblichen, äußeren Gefahren der Schifffahrt.
Denn Schiffe dienen auch Kriminellen – vor dem Hintergrund der Freiheit der Meere
und der geringeren Kontrollintensität auf See – bevorzugt als Fortbewegungs- und
Transportmittel. Die Schifffahrt ist insoweit nicht Ursache, sondern Mittel der Gefahr.
Neben die allgemeine Kriminalität treten meeresbezogene Delikte wie illegale Fi-
scherei und Entsorgung von Schad- und Giftstoffen auf See. Ferner verläuft auf See
die seewärtige Staatsgrenze, die leichter passierbar als die Landgrenzen erscheint und
so grenzspezifische Kriminalität wie Menschenhandel, illegale Wareneinfuhr (ins-
besondere Waffen- und Drogenhandel), sonstige organisierte Kriminalität und ille-
gale Einwanderung hervorruft. Eine dritte Gruppe äußerer Gefahren auf See sind
extreme Bedrohungen durch Piraterie und Terrorismus. Die Gefahr durch zunehmend

4 So etwa der ehemalige Inspekteur der Marine Vizeadmiral Nolting, Die See – eine Brücke
zwischen den Kontinenten, Leinen los 2010, Heft 1, 4 (4) sowie Jenisch, Die Seeinteressen der
Bundesrepublik Deutschland, in: Hess/Schulze-Wegener/Walle, Faszination See: 50 Jahre
Marine der Bundesrepublik Deutschland, 2005, S. 81 ff. (S. 81).

5 Vgl. Jenisch, Argumente für eine Deutsche Küstenwache, HANSA 2009, 66 (66).
6 Die Wattenmeere in den Niederlanden, Deutschland und Dänemark sind im Jahre 2002,

Teile der Ostsee im Jahr 2005 durch die IMO zu besonders empfindlichen Meeresgebieten
(„Particularly Sensitive Sea Areas“) erklärt worden. 2009 wurden Teile des Wattenmeers
zudem zum UNESCO-Weltnaturerbe erklärt.
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hochgerüstete Piraten ist seit einigen Jahren omnipräsent.7 Sie konzentriert sich auf
ostafrikanische und asiatische Seegebiete. Zunehmend wird aber auch vor maritimem
Terrorismus, gar vor einem „maritimen 9/11“8 unter Einsatz eines „Schiffes als
Waffe“, gewarnt.9 Die See ist ein vergleichsweise offener Zugangsweg aus dem
hoheitsfreien Raum mitten in die Infrastruktur einer Industriegesellschaft.10 Ziele
terroristischer Handlungen können Städte, Hafenanlagen und wichtige Einrichtungen
in Küstennähe sein, aber auch Passagierschiffe,11 Bohrinseln, Pipelines oder See-
kabel.12 Vor allem aber sind die Schifffahrtswege sensibler Lebensnerv des globalen
Wirtschaftskreislaufes.13 Eine Blockade oder Störung wichtiger Meerengen oder
Häfen hätte daher unmittelbare Auswirkungen auf die Weltwirtschaft.14 Wie weit-
reichend die Auswirkungen eines lokalen Ereignisses sein können, hat zuletzt die
Aschewolke des Eyjafjallajökull vor Augen geführt, die fast den gesamten euro-
päischen Luftverkehr zum Erliegen brachte.

Im englischen Sprachgebrauch wird zwischen dem Schutz vor verkehrsimma-
nenten Gefahren („Safety“) und dem Schutz vor verkehrsexternen Gefahren
(„Security“) unterschieden. Während der Safety-Bereich die Abwehr von Gefahren
für die betriebliche Sicherheit des Schiffsverkehrs umfasst, wird die Abwehr äußerer
Gefahren auf See mit „Security“ umschrieben. Die deutsche Sprache kennt eine
solche Unterscheidung nicht. Der Terminus Sicherheit umfasst beide Aspekte. Eine
einheitliche Begrifflichkeit erscheint auch sachgerecht, da es sich um ein Gesamt-
risiko handelt. Die Unterscheidung hilft zwar deskriptiv, die Gefahrenquellen Unfall
und Kriminalität zu unterscheiden. Folgerungen für die Aufgabe der Gefahrenabwehr
enthält die begriffliche Differenzierung aber nicht. Denn es kann im Ergebnis keinen
Unterschied machen, ob ein Schiff aufgrund eines technischen Defekts oder aufgrund
von Sabotage havariert, ob Schadstoffe unfallbedingt auslaufen oder vorsätzlich

7 Zum Problem der Piraterie eingehend Mair, Piraterie und maritime Sicherheit, 2010,
sowie die regelmäßigen Piracy Reports des International Maritime Bureau.

8 Vgl. ZEIT vom 16.04. 2009, S. 1 („Eine Brise Terror“).
9 Die Kaperung der mit hochexplosivem Flüssiggas beladenen „MV Longchamp“ am

29. 01. 2009, vgl. FAZ vom 30. 01.2009, S. 1, hat verdeutlicht, dass es nicht nur um immense
Vermögenswerte geht, sondern bestimmte Schiffstypen in der Hand von Terroristen auch zur
Waffe werden können. Das zeigt zugleich, dass die Grenzen zwischen Piraterie und Terrorismus
fließend sind.

10 von Dambrowski, Internationale Initiativen im Bereich maritimer Sicherheit und die
Rolle der Deutschen Marine, Marineforum 2007, Heft 10, 5 (6).

11 Man denke nur an das Szenario in Frederick Forsyths Thriller „Der Afghane“ (2006), in
dem ein Flüssiggastanker in der Nähe des Kreuzfahrtschiffs „Queen Mary 2“, auf dem die
Staats- und Regierungschefs der G 8-Staaten tagen, zur Explosion gebracht werden soll.

12 Eingehend zu terroristischen Bedrohungen auf See Härpfer, Mehr maritime Sicherheit,
S+F 2008, 1.

13 Vgl. hierzu Buse, Sicherheit der Seewege, S+F 2008, 14.
14 Eine Sperrung der Straße von Hormus etwa würde praktisch den gesamten Erdöltransport

aus dem Nahen Osten zum Erliegen bringen. Aber auch eine Blockade des Hamburger Hafens
würde die Versorgung Nord- und Osteuropas empfindlich beeinträchtigen.
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